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Dringliches P O S T U L A T von Martin Farner (FDP, Oberstammheim), Katharina Kull-

Benz (FDP, Zollikon) und Martin Arnold (SVP, Oberrieden) 
 
betreffend Beschwerderecht der Gemeinden zur Anfechtung von KESB-

Beschlüssen 
__________________________________________________________________________ 
 
Der Regierungsrat wird eingeladen, dafür zu sorgen, dass betroffene kostenpflichtige Ge-
meinden vor Anordnung von kindes- und erwachsenenschutzrechtlichen Massnahmen - mit 
für das Gemeinwesen voraussichtlich erheblichen Kostenfolgen - von der KESB (Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde) informiert und angehört werden, ihnen das damit verbun-
dene Akteneinsichtsrecht gewährt wird und ihnen somit ein Beschwerderecht zusteht. 
 
Art. 449b und 450 Abs. 2 ZGB, Art. 52 Abs. 2 EG ZGB, Art. 29 Abs. 2 BV. Legitimation der 
kostenpflichtigen Gemeinde im Kindesschutzverfahren (OGE 30/2013/9 vom 23. Januar 
2014) 
 
 Martin Farner  
 Katharina Kull-Benz 
 Martin Arnold  
Begründung: 
 
Aufgrund der bis dato gemachten praktischen Erfahrungen zeigt sich, dass die betroffenen 
Gemeinden wohl zur Kostengutsprache und zur Finanzierung von Massnahmen verpflich-
tet werden, welche von der KESB beschlossen wurden, sie darüber hinaus aber gar nicht 
oder, wenn überhaupt, nur sehr rudimentär informiert werden. Aus Sicht der Gemeinden 
kann es nicht angehen, dass den letztlich doch ins Verfahren involvierten Gemeindebehör-
den, die genauso wie die KESB dem Datenschutz und der Schweigepflicht unterstehen, 
unter dem Deckmantel des Amtsgeheimnisses und des Datenschutzes massgebliche In-
formationen systematisch vorenthalten werden. 
 
Das Obergericht des Kantons Schaffhausen vertritt in seinem aktuellen Urteil die gegentei-
lige Ansicht, als die heute gehandhabte Praxis im Kanton Zürich. 
 
Dem Urteil zufolge ist eine kostenpflichtige Gemeinde zur Anfechtung von KESB-
Beschlüssen legitimiert. Der Gemeinde steht dabei ein Anhörungsrecht zu, welches auch 
Akteneinsichts- und Informationsrecht beinhaltet. Das Schaffhauser Obergericht stützt sich 
im Wesentlichen auf die Rechtslage des Bundes, so dass diese Erkenntnisse auch für den 
Kanton Zürich von entscheidender Tragweite und Relevanz sind. 
 
Nach Art. 52 Abs. 2 EG ZGB wird die betroffene Gemeinde in der Regel vor der Anordnung 
von Kindes- und erwachsenenschutzrechtlichen Massnahmen mit voraussichtlich erhebli-
cher Kostenfolge für die Gemeinde, insbesondere bei Fremdplatzierungen, informiert. 
 
Damit soll sichergestellt werden, dass bei gleichwertigen Massnahmen die kostengünstige-
re gewählt wird. Mit dem Informationsrecht erhalten die Gemeinden die Möglichkeit, auf all-
fällig bestehende, kostengünstigere Angebote hinzuweisen. Art. 52 Abs. 2 EG ZGB bein-
haltet somit nicht nur ein Informations-, sondern auch ein Anhörungsrecht. Dies ergibt sich 
im Übrigen auch aus Bundesrecht. 
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Die kommunalen Vormundschaftsbehörden wurden per 1. Januar 2013 durch die Kinder- 
und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) abgelöst. Die Bürokratie hat seither erheblich 
zugenommen. Die KESB-Organisationen scheinen aufgrund der verschiedenen Rückmel-
dungen bei den Gemeinden nicht nur gefordert, sondern teilweise mit der neuen Aufgabe 
auch überfordert zu sein. Mitunter verstecken sie sich mit Vorliebe hinter den geltenden 
Datenschutzbestimmungen, welche ihnen angeblich jegliche Auskunft untersagen. 
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